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SCHWEIZ. VERBAND EUER
FRAUENSTIMMRECHT Basel, den 27. September 1949

An den hohen Bundesrat der Schweizerischen
Eidgenossenschaft,
Bern.

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,
Sehr geehrte Herren Bundesräte,

Der Chef des Eidgenössischen Militärdepartements, Herr Bundesrat
Kobelt, hat vor kurzem einen Aufruf aii die Schweizerfrauen erlassen zur
Mitwirkung im Frauenhilfsdienst. Er appellierte darin an die Vaterlands-
liebe der Schweizerin und wünschte, sicher im Namen des Gesamtbundes-
rates, es möchten sich jeweilen die Tüchtigsten und Besten unter den
Frauen zu diesem Dienst bereit finden.

Wir wissen, dass der Ausbau unserer Landesverteidigung zu Ihren
dringlichsten Bemühungen zählt, und wir stellen mit Genugtuung fest,
dass Sie unsere Mitarbeit als notwendig erachten. Aber wir Schweizer-
frauen könnten und möchten der Heimat noch in anderer Weise dienen.
Sie selbst, sehr geehrte Herren Bundesräte, haben es in Ihren Ansprachen
zur Kriegs- und Nachkriegszeit immer wieder betont, dass zu einer schlag-
fertigen Armee ein geistig wehrhaftes Hinterland gehört. In diesem Hin-
terland spielen die Frauen eine wichtige Rolle, und auch hier erwarten
sie vom Bundesrat einen Aufruf zur Mitarbeit: Mitarbeit an der inneren
Ausgestaltung unseres Staates, Mitarbeit bei zahlreichen wichtigen Auf-
gaben, die alle Ihre Departemente betreffen. Aber dieser Mitarbeit wird
solange der volle Erfolg versagt bleiben, als den Frauen die Staatsbürger-
liehe Gleichberechtigung fehlt. Ihre Anteilnahme am Schicksal unseres
Landes haben sie durch ihre Bereitschaft und Mitarbeit in den letzten
schweren Jahren zur Genüge bewiesen.

Wir erlauben uns, bei dieser Gelegenheit an das Postulat Oprecht
zu erinnern, das der Bundesrat im Jahre 1946 zur Prüfung entgegen-
genommen und von dem man seither nichts gehört hat. Wir möchten Sie
auch aufmerksam machen auf die regierungsrätlichen Botschaften von
Bern (1947) und Waadt (1949), die beweisen, dass auch die Kantone
längst nicht mehr die abweisende Haltung einnehmen wie vor 1939.

Die Schweizerfrauen erwarten nun, sehr geehrte Herren Bundesräte,
auch Ihren Appell zur zivilen Mitarbeit; sie werden ihm mit Freuden
und im Bewusstsein ihrer Verantwortung Folge leisten.

Genehmigen Sie sehr geehrter Herr Bundespräsident und sehr geehrte
Herren Bundesräte, die Versicherung unserer vorzüglichen Hochachtung.

SCHWEIZ. VERBAND FUER FRAUENSTIMMRECHT
die Aktuarin :

M. Paravicini-Vogel
die Präsidentin :

E. Vischer-Alioth
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